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RS OGH 1998/4/15 3Ob37/98g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.04.1998

Norm

EO §184 Abs1 Z3

EO §186

EO §187 Abs5

AußStrG §238 Abs2

Rechtssatz

Wird der Zuschlag versagt, weil das Versteigerungsedikt an Stelle der (o enbar nicht prozeßfähigen) Partei einem noch

nicht bestellten einstweiligen Sachwalter zugestellt wurde, ist es Sache des Erstgerichtes, andere im

Exekutionsverfahren unwirksam gebliebene Zustellungen nachzuholen.
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